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SCHRIFTLICHKEIT UND MÜNDLICHE RECHTS¬
TRADITION

Überlegungen zum Gebrauch mongolischer Rechtsaufzeichnungen
im 16.-18. Jahrhundert

Dorothea Heuschert-Laage

Abstract: Literacy and Oral Legal Traditions. Concerning the Usage ofMongo¬
lian Legal Records in the 16th-18th Centuries

Early Mongolian legal texts such as the legal records from Xarbuxyn Balgas, the Qalqa Jirum and

the Oirat-Mongolian law of 1640 were written down in a predominantly oral legal environment.

This article comes to the conclusion that, because of the structure of the records, the methods by
which the regulations were kept up to date and the lack of evidence for their systematic distribution,

these texts were not written in order to directly affect legal practice. Only a handful of
manuscripts have survived, and there are no contemporaneous prints of the legal texts. Although the

Qalqa Jirum and the Oirat-Mongolian law of 1640 were held in high esteem and considered to be

"valid" over centuries, at no point was there an obligation to put them into effect verbatim. The

relevance of these texts is in the agreement and cooperation among their originators. They should

be understood as evidence of a collective identity and as a means of forming a sense of community
in 16th-18th century Mongolian society.

Einleitung

Aus der Zeit des 16. bis 18. Jahrhunderts sind mehrere mongolische
Rechtsaufzeichnungen überliefert, am bekanntesten unter ihnen die in der nördlichen

Mongolei bei Xarbuxyn Balgas gefundenen Rechtstexte auf Birkenbast, das

Mongolisch-Oiratische Gesetz von 1640 und das Qalqa Jirum. Alle diese

Aufzeichnungen stammen aus einer Zeit, in der das mongolische Grossreich längst
zerfallen war und die mongolischen Völkerschaften sich in eine Vielzahl
unabhängiger Herrschaftszentren gliederten, die in wechselnden Konstellationen
mit- und gegeneinander arbeiteten. Keine der Gesetzgebungen1 ging mit einer

* Karénina Kollmar-Paulenz danke ich für Ihre Hilfe bei Übersetzungen aus dem Russi¬

schen.
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132 Dorothea Heuschert-Laage

Reichsgründung einher oder lässt sich mit einer klar umrissenen politischen
Entität in Verbindung bringen. Schriftliche Zeugnisse wie z.B. Gerichtsakten,
die über die Anwendung der Gesetze Auskunft geben würden, liegen uns aus der

Zeit nicht vor, und es stellt sich die Frage, ob in den mongolischen Gesellschaften

überhaupt die Voraussetzungen für ihre praktische Durchsetzung gegeben

waren. Können wir - wie dies in der Literatur bisher getan wurde2 - davon

ausgehen, dass die Gesetze konsultiert wurden, um rechtliche Konflikte zu
lösen? Im folgenden sollen die Rechtsaufzeichnungen unter dem Gesichtspunkt
betrachtet werden, dass es sich bei ihnen - zumindest dem Anspruch nach - um
Gebrauchsliteratur handelt. Es soll versucht werden, der Form und Gestaltung
der Texte sowie ihrer Überlieferung und Verbreitung Hinweise auf ihren

Verpflichtungscharakter und ihre mögliche Funktion zu entnehmen.

Die frühen mongolischen Rechtsaufzeichnungen müssen vor dem Hintergrund

eines Rechtslebens gesehen werden, das sich vorwiegend im Medium der

Mündlichkeit vollzog. In seinem Bericht über die "Sitten der nördlichen
Barbaren" behandelt der chinesische Beamte XIAO Daheng (1532-1589) neben
zahlreichen anderen Themen auch ausführlich den Bereich des Rechts.3 Er berichtet,
dass es bei den Mongolen kein "festes Gesetz" (ding lü) gebe.4 Wenn zwei Taiji
(Edelleute) miteinander stritten, lasse der Fürst die anderen Taiji entscheiden,

wer von beiden im Recht sei. Die Viehstrafe, die demjenigen, der im Unrecht

war, auferlegt wurde, teilten die anderen Taiji untereinander auf. Über die
Streitigkeiten der einfachen Leute entschied ihr Taiji. Ungeachtet seiner Aussage,
dass es kein festes Gesetz gebe, fährt XIAO Daheng fort, die Bestrafungen auf¬

in meinem Aufsatz wird das Gesetz als Ergebnis autoritativer Setzung oder Darstellung von
Recht definiert. Dieser weit gefasste Gesetzesbegriff erlaubt es dem Historiker, eine grosse
Bandbreite von Quellengruppen als Gesetze zu akzeptieren, s. Schulze, 1981:165 u. Die-

stelkamp, 1983:390.

So werten Alinge und Riasanovky die Rechtsaufzeichnungen unter juristischen Gesichtspunkten

aus: Alinge, 1934, u. Riasanovsky, 1937. Das Qalqa Jirum und das Mongolisch-
Oiratische Gesetz von 1640 werden zudem als grundlegende Quellen betrachtet, anhand derer

sich Aussagen über die mongolische Gesellschaftsstruktur treffen lassen, so z.B. bei

Vladimirtsov, 1948.

Serruys, 1945. Die ethnographischen Beobachtungen des Xiao Daheng beziehen sich auf
die mongolischen Stämme, die entlang der chinesischen Grenze zwischen Ningxia und

Xuanhuafu siedelten und mit denen Xiao Daheng während seiner Amtszeit als Generalgouverneur

der Militärbezirke von Xuanhuafu und Datong zu tun hatte.

Xiao, 1965:6v u. Serruys, 1945:133/134. Serruys hebt hervor, dass Xiao Daheng
ausserordentlich gut informiert war und viele seiner Beobachtungen mit denen westlicher Reisender

des 13. und 14. Jahrhunderts übereinstimmen.
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zuführen, die ein Mord nach sich zog. Auch widmet er jeweils einen Abschnitt
"der Bestrafung von Unzucht" und "der Bestrafung von Diebstahl".5 Wir dürfen
daraus folgern, dass - auch wenn es keine Gesetzestexte gab, die zur Urteilsfin-
dung konsultiert werden konnten - die Mitglieder der von XIAO Daheng
beschriebenen Rechtsgemeinschaften feste Vorstellungen darüber teilten, wie in
bestimmten Rechtssachen verfahren werden sollte. Auch gab es Regeln darüber,

wer im Falle eines Rechtsstreites richterliche Funktionen wahrnehmen sollte.
Dies entspricht den Erkenntnissen der Rechtsethnologie, wonach Gruppen ohne

zentralstaatliche Organisation und ohne Schriftkultur durchaus in der Lage sind,
ihr gesellschaftliches Leben nach rechtlichen Regeln zu ordnen.6 Die Tatsache,
dass nach der Darstellung des XIAO Daheng die Mongolen im 16. Jahrhundert

kein "festes Gesetz" hatten, bedeutet also keineswegs, dass sich ihr Rechtsleben

nicht in geordneten Bahnen vollzog.
Auch wenn XIAO Daheng nichts von schriftlich fixiertem Recht erfuhr,

enthält sein Bericht doch eine Fülle von Informationen über die mongolische
Schriftkultur Ende des 16. Jahrhunderts. So erwähnt er, dass die Anzahl der

Personen, die des Lesens und Schreibens kundig waren, in der zweiten Hälfte des

16. Jahrhunderts stark zugenommen hatte.7 XlAO Daheng führt diesen Umstand
darauf zurück, dass die von ihm besuchten Völkerschaften sich dem Ming-chi-
nesischen Reich (1368-1644) unterworfen hätten (d.h. Friedensabkommen

eingegangen waren), Tribut darbrächten und sich dem Buddhismus zugewandt hätten.

Interessant ist, dass die intensiveren Kontakte mit dem tibetischen
Buddhismus von ihm nicht als der einzige, sondern als einer von mehreren Gründen

für die wachsende Bedeutung der Schriftlichkeit unter den Mongolen dargestellt
werden.8 Genauso wichtig war in seinen Augen der Kontakt mit der Schriftkultur

Chinas: XlAO Daheng legt dar, dass die Mongolen, seit sie Tribut darbrächten,

jedes Mal Papier und Pinsel erhalten würden, wobei das Papier für Eingaben
an den Kaiser verwandt wurde. Auch die schriftkundigen baysi (Lehrer) werden

von XlAO Daheng in keinen Zusammenhang mit dem Buddhismus gestellt. Sie

nahmen Schüler an, mit denen sie in einem persönlichen Lehrer-Schüler
Verhältnis standen. Wenn der Schüler das Lesen und Schreiben erlernt hatte, dankte

er seinem Meister mit reichen Geschenken. Als Schriftkundiger war er nunmehr

5 Serruys, 1945:132/133.
6 Zu den Anfängen der Rechtsethnologie Roberts, 1981:12 u. 196-204.

7 Serruys, 1945:141. Hierzu auch Heissig, 1954:108.

8 Im allgemeinen wird der entscheidende Impuls hierfür im Wirken buddhistischer Geistlicher
und Übersetzer gesehen, s. Heissig, 1959:15.
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sein eigener Herr, frei in der Wahl seines Aufenthaltsortes und im Ansehen hoch

über dem gemeinen Volk.9

Die mongolische Schrift war bereits Anfang des 13. Jahrhunderts aus der

uigurischen Schrift entwickelt worden. Die Menge des mongolischsprachigen
Schrifttums, das aus der Zeit vor dem ausgehenden 16. Jahrhundert stammt, ist

jedoch relativ gering. Neben der Geheimen Geschichte der Mongolen sind aus

dieser Zeit einige Edikte, Briefe, Inschriften, Kalender und Übersetzungen
buddhistischer Texte überliefert.10 Erst aus dem späten 16. und dem frühen 17.

Jahrhundert liegt uns eine grössere Anzahl von Zeugnissen mongolischen
Schrifttums vor, wobei es sich in erster Linie um Übersetzungsliteratur und

Chroniken handelt, die dazu dienen sollten, ein buddhistisch geprägtes Weltbild
zu untermauern.11 Mit den Handschriften-Resten aus Olon süme,12 die aus der

Zeit zwischen dem Ende des 15. und dem Anfang des 16. Jahrhunderts stammen,
sowie den in Xarbuxyn Baigas gefundenen Handschriften-Resten13 sind aus dieser

Zeit jedoch auch Quellen überliefert, die der Kategorie der Überreste
zugeordnet werden können. Beide Funde wurden in einem Stüpa gemacht, der über
einen längeren Zeitraum hinweg (im Fall von Olon süme geht HEISSIG von zwei
Jahrhunderten aus14) als Behälter für unvollständige, abgenutzte oder unbrauchbar

gewordene Schriften diente. Die rekonstruierten Fragmente werden daher im
allgemeinen als Querschnitt durch die vom 15. bis ins 17. Jahrhundert in
Gebrauch befindliche Literatur gesehen. Auffallend ist bei beiden Funden die

grosse Anzahl buddhistischer und volksreligiöser Texte. Aus der Tatsache, dass

bei den Funden von Olon süme und von Xarbuxyn Baigas religiöses Schrifttum
weltliches mengenmässig bei weitem überwiegt und Geschäftsschriftgut fast

vollständig fehlt,15 kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das gesamte

9 Serruys, 1945:140/141. Für buddhistische Geistliche benutzt Xiao die Worte xifang zhi

seng (Mönch des Westens) und lama, ebd.: 137.

10 Veit, 1986:3-6.
11 Mit dem tibetischen Buddhismus waren die Mongolen bereits zur Zeit des Grossreiches im

13. und 14. Jahrhundert in Kontakt gekommen, und die Erinnerung an diese frühen

Begegnungen war in den folgenden Jahrhunderten nie ganz abgerissen. Zur Funktion mongolischer
historiographischer Literatur bei der Legitimation der machtpolitischen Interessen einzelner

Schulen des tibetischen Buddhismus s. Kollmar-Paulenz, 2002:871.
12 Heissig, 1976:572.
13 Chiodo, 2000.
14 Heissig, 1976:11.

15 Nur 4 der 211 Textfragmente von Olon süme sind weltlichen Inhalts, ebd.: 10. Die in Xarbu¬

xyn Baigas gefundenen Manuskripte bestehen (mit Ausnahme der unten beschriebenen

Rechtsaufzeichnungen) ausschliesslich aus rituellen Texten, s. Chiodo, 2000:7.
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mongolischsprachige Schrifttum jener Zeit dem Buddhismus verpflichtet war.
So belegen die unten genauer beschriebenen Verträge, die der Altan Qan (1507-
1582) der Tümed-Mongolen und andere mongolische Fürsten ab 1571 mit dem

Ming-Reich schlössen, dass sich die Mongolen im späten 16. Jahrhundert auch

im Bereich der Diplomatie des Mediums der Schrift bedienten. Auch die in den

Archiven der Qing-Dynastie überlieferte Korrespondenz der mongolischen Fürsten

mit dem mandschurischen Qan bestätigt dies.16 Es bleibt zu hoffen, dass

durch die Öffnung der Archive in China und der Mongolei noch mehr

Geschäftsschriftgut zu Tage kommen wird.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach dem Bericht des XlAO

Daheng das Rechtsleben der Mongolen im ausgehenden 16. Jahrhundert von mündlich

tradierten Gewohnheiten geprägt war, was jedoch keineswegs bedeuten

muss, dass es im Bewusstsein der Menschen nicht "feste" Regeln gab. Gleichzeitig

wuchs die Anzahl derjenigen Personen, die des Lesens und Schreibens

kundig waren. Man bediente sich des Mediums der Schrift nicht nur im rituellen,
sondern auch im politischen und - wie die im folgenden vorgestellten Texte

belegen - im rechtlichen Bereich. Die "Aufzeichnung von Recht" kann jedoch
nicht als ein Vorgang angesehen werden, durch den eine schon vorhandene

Rechtsordnung nun auch für den Historiker greifbar wird, vielmehr ist im Auge

zu behalten, dass sich hierdurch der Charakter des Rechts ändert.17 In dieser

Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, welche Funktion die

Rechtsaufzeichnungen in der oral geprägten mongolischen Rechtswelt des 16. bis 18.

Jahrhunderts möglicherweise ausfüllten. Um die Besonderheiten und gemeinsamen
Merkmale der frühen mongolischen Rechtstexte darzustellen, sollen zunächst

kurz Entstehungsgeschichte und Struktur dieser Quellen erläutert werden.

Quellenlage

Die früheste mongolische Gesetzgebung nach dem Ende des Grossreiches wird
dem Altan Qan der Tümed-Mongolen zugeschrieben. Altan Qan zählt zu den

herausragenden Herrscherpersönlichkeiten des 16. Jahrhunderts, der die weitere

16 Weiers, 1986b. Die Mandschuren registrierten seit den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhun¬

derts alle von ihnen gesandte und empfangene Schriftstücke. Die Texte sind z.T. nur in
mandschurischer Übersetzung erhalten; es ist jedoch davon auszugehen, dass jeweils eine

mongolische Vorlage existierte, ebd.:56/57.
17 Dilcher, 1992.
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politische und kulturelle Entwicklung der mongolischen Völkerschaften
entscheidend prägen sollte, da durch seine Konversion zum Buddhismus und die

Einladung des dritten Dalai Lama (gest. 1588) in die Mongolei die Voraussetzungen

für die Hinwendung der Mongolen zur dGe lugs pa-Tradition des tibetischen

Buddhismus geschaffen wurden.18 Keine der Altan Qan zugeschriebenen

Gesetzgebungen ist auf mongolisch überliefert.19 In chinesischer Sprache liegt
jedoch ein Friedensvertrag vor, den Altan Qan 1571 mit dem Vertreter der
chinesischen Ming-Regierung ausgehandelt hatte und zu dem auch mehrere Artikel
mit Strafgesetzcharakter gehören. Nachdem die Gesetze im Jahr 1577 bestätigt
und mit Zusätzen versehen worden waren, wurden sie nach dem Tod des Altan
Qan 1587 (anlässlich der Verleihung eines Titels an seinen Nachfolger), 1603

und 1613 bekräftigt und z.T. erweitert. Obwohl die Übereinkunft von 1571 in
den chinesischen Quellen stets als "Unterwerfung" des Altan Qan bezeichnet

wird, brachte sie durch die Öffnung von Märkten auch erhebliche Vorteile für
die Mongolen mit sich.20 In den Gesetzen, die anlässlich des Friedensschlusses

niedergelegt worden waren, wurde zudem keineswegs nur den Anliegen der

chinesischen Seite Rechnung getragen, sondern es wurden z.B. auch Strafen für
den Fall festgesetzt, dass Chinesen auf mongolischem Gebiet an Mongolen
Diebstahl begingen. SERRUYS bemerkt, dass sich die Gesetze sprachlich erheblich

von anderen chinesischen Dokumenten der Zeit unterscheiden und in ihrem
Duktus an den Kanzleistil der Yuan-Dynastie (1280-1368) erinnern. Er vermutet
daher, dass sie ursprünglich auf mongolisch verfasst worden waren.21 Dass die
Gesetze nicht von den Behörden des Ming-Reiches ausgegangen waren, sondern

mongolischen Ursprungs sind, legt zudem das Protokoll nahe: Nach der Nennung

des Datums und des Ortes werden die Taiji und Stammesfürsten aufgezählt,

die gemeinsam mit den Vertretern der Ming-Regierung die Gesetze
vereinbart und festgesetzt hatten (jiangding). Die Bestimmungen waren also von
einer Gruppe von Personen, die als Vertreter verschiedener Rechtsgemeinschaften

zusammengekommen waren, anlässlich eines Friedensschlusses ausgehan-

18 Zur Frage, von wem die Initiative zu der Einladung ausging und den religionspolitischen
Hintergründen s. Kollmar-Paulenz, 2001:120-125.

19 Auf tibetisch ist ein Katalog von Bestimmungen überliefert, dessen Entstehung - im Rah¬

men einer buddhistischen Vorrede - auf einen Befehl des Altan Qan zurückgeführt wird. Da

jedoch unklar ist, ob diese Gesetzgebung tatsächlich mit Altan Qan in Beziehung gebracht
werden kann, wird diese Quelle hier nicht berücksichtigt. Übersetzung der Bestimmungen

von Bira, 1977.

20 Serruys, 1960:19.

21 Serruys, 1960:26.
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delt worden.22 In der Art und Weise ihres Zustandekommens unterscheiden sich

die Gesetze, die Altan Qan und andere mongolische Stammesfürsten mit der

chinesischen Ming-Regierung beschlossen hatten, daher nicht von den im
folgenden behandelten mongolischen Gesetzgebungen.

Über das Fortleben und die Effektivität der Gesetze ist nichts bekannt:

Während der unbekannte Verfasser der Biographie des Altan Qan uns gut über

das Leben und die politischen und militärischen Entscheidungen des Altan Qan

informiert, erwähnt er die mit der Ming-Regierung ausgehandelten Gesetze nur
beiläufig.23 Auch der oben zitierte XlAO Daheng - immerhin der Nachfolger im
Amt des Wang Chonggu (1515-1589), mit dem Altan Qan 1571 die Gesetze

beschlossen hatte - verweist bei seinen Ausführungen über das Recht der Mongolen

nicht auf Altan Qan. Die mongolische Chronik Erdeni-yin tobci erwähnt die

Gesetze von 1571 ebenfalls nicht, berichtet jedoch, dass Altan Qan auch

gemeinsam mit dem dritten Dalai Lama bei dessen Aufenthalt in der Mongolei im
Jahre 1578 Gesetze schuf, durch die die Stellung der buddhistischen Geistlichkeit

geregelt wurde.24 Über die Art und Weise, in der die Gesetze zustande

kamen und in welcher Form sie niedergelegt wurden, gibt die Chronik allerdings
keine Auskunft; wir erfahren nur, dass sie von der Geistlichkeit, den weltlichen
Fürsten und dem Volk einstimmig angenommen worden seien. Hervorgehoben
sei jedoch, dass die Gesetze ebenso wie diejenigen, die Altan Qan mit den

Chinesen niederlegte, im Rahmen eines politischen Bündnisses zustande kamen und

ihre Inhalte den Interessen beider Bündnisparteien Rechnung trugen.
Die frühesten in mongolischer Sprache überlieferten Rechtsaufzeichnungen

wurden 1970 im Fundament eines Stüpa in Xarbuxyn Baigas 240 km westlich

von Ulanbaatar entdeckt.25 Es handelt sich um achtzehn Gesetze, die sich aus

Einzelbestimmungen unterschiedlicher Anzahl zusammensetzen. Durch die
Gesetze werden Delikte wie Diebstahl, Mord und Körperverletzung ebenso geregelt
wie Rechte an Wasser und Weideland und Angelegenheiten der Familie. Die

Anfangsseite des ersten Gesetzes, auf der sich wahrscheinlich auch seine Datierung

befand, ist verloren gegangen. Die weiteren Gesetze, die als Zusätze zum
ersten verstanden werden dürfen, stammen aus den Jahren 1603 bis 1639. Wäh-

22 Serruys, 1960:27fu. 40/41.

23 Kollmar-Paulenz, 2001:265, Vers 124. Zu dieser Passage im Erdeni tunumal neretü sudur

s. unten.

24 Übersetzung des Erdeni-yin tobci in Schmidt, 1829:234-237. Auch im Asarayci neretü-yin
teüke werden diese Gesetze kurz erwähnt, s. Kämpfe, 1983:110.

25 Veröffentlicht in Abschrift von PÈRLÊÊ, 1974. Zur Frage der Datierung Perlée, 1974:133.

26 Pèrléè, 1974:8.
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rend das erste ebenso wie das 1620 entstandene Gesetz über achtzig
Bestimmungen umfasst, bestehen andere Gesetze z.T. nur aus wenigen Sätzen. Bei der

Mehrzahl der achtzehn Gesetze wird im Protokoll - im Anschluss an eine

Segensformel - Auskunft darüber gegeben, welche Personen wann und wo
zusammengekommen waren, um das Gesetz niederzulegen. Bei einigen Gesetzen fehlt
jeweils eine dieser Angaben (Gruppe der Urheber, Datierung bzw. Ort der

Zusammenkunft).27 Niedergelegt wurden die Gesetze von verschiedenen Fürsten,
die - nach Auffassung von PÉRLËÈ - zusammengekommen waren, um gemeinsam

über Rechtsfälle zu entscheiden, die in ihrem Herrschaftsbereich vorgefallen

waren.28

Qalqa-mongolische Fürsten kamen jedoch nicht nur mit ihren unmittelbaren

Nachbarn zusammen, um gemeinsam Gesetze aufzuzeichnen, sondern gingen

1640 auch ein Bündnis mit westmongolischen Fürsten ein, bei dessen

feierlicher Bekräftigung ein "grosses Gesetz" (yeke cayaja) vereinbart wurde. Der
Anlass für den mongolisch-mongolischen Schulterschluss kann in der wachsenden

Bedrohung gesehen werden, die sowohl von Russland wie auch von den
östlichen Nachbarn der Mongolen, den Mandschuren, ausging. Neben den Fürsten
der Westmongolen und der Qalqa nahmen auch Vertreter der Geistlichkeit -
insgesamt fast dreissig Personen - an dem Treffen teil.29 Den Bestimmungen,
die bei dieser Zusammenkunft niedergelegt wurden, geht ein Protokoll voran. In
diesem werden - nach der Bitte um Segen - die Namen und Titel der weltlichen
und geistlichen Würdenträger aufgeführt, die an der Erstellung des Gesetzes

beteiligt waren. Ebenso werden Zeitpunkt und Ort der gesetzgebenden Versammlung

genannt. Nach 1640 kam es unter den westmongolischen Herrschern Galdan

(gest. 1697) und Donduy Dasi (reg. 1741-1761) zur Erstellung weiterer
Gesetze, die als Ergänzung des Werkes von 1640 betrachtet werden können.30

Die Fassung der Gesetze in uiguro-mongolischer Schrift ist verloren gegangen,

nur die in oiratischer Schriftsprache ist überliefert. Dies ist darauf zurückzuführen,

dass die Gesetze durch die Kalmücken auf uns gekommen sind und diese

sich des Schriftsystems der todu üsüg (klaren Schrift) bedienten. Anders als bei
den Funden von Xarbuxyn Baigas liegt die Wirkungsgeschichte des Gesetzes

von 1640 und seiner Zusätze nicht völlig im dunkeln. Zumindest von den Kal-

27 Perlée, 1974:131/132.

28 Pérlèé, 1974:7.

29 Zu den Teilnehmern s. Cèrèl, 1997:16.
30 Eine Zusammenfassung der Inhalte der Gesetze findet sich bei Riasanovsky, 1937:92-111.

Abschrift der Gesetze in uiguro-mongolischer Schriftsprache und Übersetzung ins Russische

von Dylykov, 1981.
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mucken-Verbänden der oiratischen Stämme der Dörbed und Torgut, die sich

zwischen 1616 und 1632 an der unteren Wolga niedergelassen hatten, wissen

wir, dass die Gesetze bei ihnen hohe Wertschätzung genossen und sie sich in der

Rechtsprechung über Jahrhunderte auf dieses Werk beriefen. So war der Text
nach den Berichten russischer Reisender in oiratischer Schriftsprache auf weissen

Stein geschrieben und wurde in einer Jurte im Hauptquartier der kalmückischen

Qane aufbewahrt. Nachdem der Stein in den politischen Wirren seit dem

Ausgang des 17. Jahrhunderts verloren gegangen war, soll der Gesetzestext Mitte

des 18. Jahrhunderts durch Nachforschungen unter der Bevölkerung
rekonstruiert worden sein.31 Ungeachtet der Tatsache, dass die Aufzeichnung zeitweilig

als verloren gegolten hatte, besass das Gesetzeswerk unter den Kalmücken
auch in der Folgezeit einen hohen Stellenwert. So berichtet Peter S. PALLAS, der

sich in den Jahren 1768 bis 1774 bei den Kalmücken aufhielt, dass sie das "noch
heut zu Tage allgemein angenommene und vor ohngefähr 150 Jahren geschrieb-
ne Gesezbuch" seien.32

V. L. KOTVIC berichtet in seinem 1919 erschienenen Aufsatz über in
russischen Archiven aufbewahrte Dokumente zur oiratischen Geschichte von fünf
Abschriften des Gesetzestextes, die sich im Besitz des Moskauer Archivs, der

Bibliothek der Petrograder Universität und des dortigen Asiatischen Museums
befänden.33 PUCKOVSKIJ erwähnt zwei im Orientalischen Institut der Akademie
der Wissenschaften in Moskau aufbewahrte Manuskripte, bei denen es sich
jedoch um Abschriften zu handeln scheint, die im 19. Jahrhundert (wahrscheinlich
auf Veranlassung russischer Wissenschaftler) erstellt worden sind: Sie sind auf
russischem Papier mit Tinte und Feder geschrieben.34

Obwohl ihre Fürsten an der gesetzgebenden Versammlung von 1640

teilgenommen hatten, gibt es keine Hinweise darauf, dass das Mongolisch-Oiratische
Gesetz unter den Qalqa-Mongolen in irgendeiner Weise fortwirkte. Dies ist
sicher auf die veränderte politische Situation im ausgehenden 17. Jahrhundert
zurückzuführen. Die Fürsten der Qalqa-Mongolei sahen sich ab 1688 zunehmend

durch den westmongolischen Herrscher Galdan bedroht und wandten sich daher

31 Kotvic, 1919:795/796.

32 Pallas, 1776:1,194. Pallas Bericht enthält eine Übersetzung des Gesetzes von 1640 und

der Zusätze des Galdan ins Deutsche.

33 KotviC, 1919:796/797. Vom Manuskript, das in der Bibliothek der Staatlichen Universität
St. Petersburg aufbewahrt wird, berichtet Uspensky, 2001:499 dass es auf russischem

Papier geschrieben und mit einer europäischen Bindung versehen sei.

34 Puckovskij, 1957:263-265. Eines dieser Dokumente diente Golstunsku, 1880 für seine

Übersetzung der Gesetze ins Russische.
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den Mandschuren zu. Diese hatten 1644 Peking erobert und herrschten seitdem
als Qing-Kaiser (1644-1911) über China. 1691 unterstellten sich die Qalqa
formell den Mandschuren.

Das Qalqa Jirum, die letzte mongolische Gesetzessammlung, die in diesem

Zusammenhang zu behandeln ist, entstand in den Jahren 1709 bis 1770 und
somit in einem Zeitraum, in dem die Qalqa-Mongolei bereits unter der Herrschaft
der Qing stand. Der umfangreichste Teil des Qalqa Jirum wurde 1709 von einer

Gruppe weltlicher und geistlicher Potentaten, an deren Spitze der Tüsiyetü Qan

Dorji Erdeni Aqai (gest. 1711) stand, als "das grosse Gesetz der drei Banner"

(yurban qosiyun-u yeke cayaja) verfasst. In den Folgejahren bis 1770 entstanden

dreizehn Ergänzungsgesetze.35 Auch wenn die Bezeichnung Qalqa Jirum nahe

legt, dass dieses Werk den Anspruch erhob, alle Mongolen zu betreffen, die sich
als Qalqa-Mongolen verstanden, macht die Nennung der Urheber der einzelnen
Gesetze deutlich, dass sich seine Bedeutung geographisch auf die Gebiete des

Tüsiyetü Qan und des Secen Qan beschränkte.36

Die im Qalqa Jirum enthaltenen Gesetze weisen ein ähnliches Protokoll wie
die früheren mongolischen Gesetze auf: Auf die Segensformel folgt die Angabe,
wann und wo die Urheber zusammengekommen waren, um das Gesetz
aufzuzeichnen, darauf werden die Namen und Titel der an der Gesetzgebung beteiligten

Personen genannt. Nicht bei allen Gesetzen ist der Formelapparat jedoch
vollständig, mitunter fehlen einzelne Bestandteile des Protokolls.37 Mit den

gesellschaftlichen Veränderungen, die sich im 18. Jahrhundert in der Qalqa-

Mongolei vollzogen, wandelten sich auch die Inhalte der Bestimmungen, und
der Tatsache, dass die Qalqa-Mongolei nunmehr Teil des Qing-Reiches war,
wurde (z.B. durch gesonderte Regelungen für Träger von Qing-Titeln) Rech-

38
nung getragen.

Der burjatische Gelehrte ZAMCARANO war der erste Wissenschaftler, der

sich Anfang des 20. Jahrhunderts intensiv dem Qalqa Jirum widmete. Nach
seinen Angaben wurde das einzige Exemplar des Qalqa Jirum im nahe der Stadt

Kiakhta gelegenen Sangjodba Yamun aufbewahrt. Von hier aus wurden die

Leibeigenen (Sabi) des Jebcundamba Qutuytu verwaltet, und bis 1924 stellte das

35 Textausgaben in Abschrift von Dorunatib, 1989; Dylykov, 1965 u. Nasunbaljur, 1962.

Dorunatib lag ein aus der Äusseren Mongolei stammendes Manuskript vor, während

Dylykov seine Ausführungen auf eine Abschrift von Zamcarano stützt.
36 Bajarxuu, 1997:59/60.
37 Zalan-Aazav, 1958:47.

38 Riasanovky, 1937:185 u. 191. Allgemein zu den Inhalten Riasanovky, 1937:111-126.














































